
  
Der Minister für Inneres und Europa hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit Schreiben vom 

19. Juli 2017 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Sandro Hersel und Nikolaus Kramer, Fraktion der AfD 
 
 
Jugendfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern 
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
1. Wie viele Jugendfeuerwehren gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 

(bitte aufschlüsseln nach den jeweiligen Landkreisen in Mecklenburg-

Vorpommern)? 

 

 

 

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 606 Jugendfeuerwehren (Stand: 31.12.2016). Aufge-

schlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten ergibt sich folgendes Bild: 

 

Landkreis/kreisfreie Stadt Anzahl 

Landkreis Ludwigslust-Parchim 132 

Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte 108 

Landkreis Nordwestmecklenburg 79 

Landkreis Rostock 102 

Landkreis Vorpommern-Greifswald 98 

Landkreis Vorpommern-Rügen 77 

Hansestadt Rostock 5 

Landeshauptstadt Schwerin 5 
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2. Wie sind die Jugendfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern hin-

sichtlich ihrer Personalstärke aufgestellt (bitte aufschlüsseln nach den 

jeweiligen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern)? 

 

 

 

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 7.858 Mitglieder in Jugendfeuerwehren der Freiwilligen 

Feuerwehren des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Stand: 31.12.2016). Aufgeschlüsselt 

nach Landkreisen und kreisfreien Städten ergibt sich folgendes Bild: 

 

Landkreis/kreisfreie Stadt Anzahl 

Landkreis Ludwigslust-Parchim 2.024 

Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte 1.405 

Landkreis Nordwestmecklenburg 1.048 

Landkreis Rostock 1.224 

Landkreis Vorpommern-Greifswald 1.128 

Landkreis Vorpommern-Rügen 822 

Hansestadt Rostock 80 

Landeshauptstadt Schwerin 127 

 

 

 
3. Wie hoch ist das Durchschnittsalter bei den Jugendfeuerwehren in 

Mecklenburg-Vorpommern (bitte aufschlüsseln nach den jeweiligen 

Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern)? 

 

 

 

Angaben zum Durchschnittsalter liegen der Landesregierung nicht vor. Die Feuerwehrstatistik 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern, welche auf der Grundlage der Statistik des Deutschen 

Feuerwehrverbandes basiert, enthält hierzu keine Angaben. Eine Abfrage bei den 

755 Gemeinden des Landes Mecklenburg-Vorpommern würde einen Aufwand begründen, der 

schon mit der aus Artikel 40 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern folgenden Pflicht zur unverzüglichen Beantwortung Kleiner Anfragen nicht zu 

vereinbaren wäre. 

 

 

 
4. Wie hoch waren die Kosten für die Jugendfeuerwehren Mecklenburg-

Vorpommerns in den Jahren 2012 bis 2016 (bitte aufschlüsseln nach 

den jeweiligen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern)? 

 

 

 

Der abwehrende Brandschutz und die Technische Hilfeleistung obliegen den Gemeinden als 

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Angaben zu den Kosten der Jugendfeuerwehren 

liegen der Landesregierung daher nicht vor. 

Eine Abfrage bei den 755 Gemeinden des Landes Mecklenburg-Vorpommern würde einen 

Aufwand begründen, der schon mit der aus Artikel 40 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern folgenden Pflicht zur unverzüglichen Beantwortung 

Kleiner Anfragen nicht zu vereinbaren wäre.  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/808 

  

 3 

 
5. Wie viele Mitglieder in den Jugendfeuerwehren Mecklenburg-

Vorpommerns sind Teil einer Kinderfeuerwehr (bitte aufschlüsseln 

nach den jeweiligen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern)? 

 

 

 

Angaben, wie viele Mitglieder in den Jugendfeuerwehren Teil einer Kinderfeuerwehr sind, 

liegen der Landesregierung nicht vor. Die Feuerwehrstatistik des Landes Mecklenburg-

Vorpommern, welche auf der Grundlage der Statistik des Deutschen Feuerwehrverbandes 

basiert, enthält hierzu keine Angaben. Eine Abfrage bei den 755 Gemeinden des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern würde einen Aufwand begründen, der schon mit der aus 

Artikel 40 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgenden 

Pflicht zur unverzüglichen Beantwortung Kleiner Anfragen nicht zu vereinbaren wäre. 

 


